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SCHREIBEN VON STABFUEHRER, STATTHALTER UND RAT DER STADT ZUG AN
ALTLANDAMMANN UND LANDRAT VON URI

"Auff das Was Euch U. G. L . A. E . hat belieben wollen an unns underem 24 . passati

gelangen Zue Lassen 3 betreff ent einen Eüweren von Herrn Seckeimeister Carl

Balthasar L u s s e r gevogteten Jungen Landtmann Joseph Thomas Luigi Schwa-

derauwer [Schwaderauer]  Weyland Heinrich Schwadera  u - ~

w "ê ~r s gewesten Secretarij der Eydtgnösischen Leib Guardi Jhr Königlichen



Majestät in [Beiden ] Sioilien [Karl  III . [ VI . ] ] Seelig hinderlassenen Sohn

an welchen einer Unnser angehöriger Underthan , aus der Vogtey Cham, Wolff-

gang Meyer  Schneider , Undt Wohnhafft in der Statt Turin , Hamens seiner

Frauwen Maria Ursula H a g s p a n eine ansprach und Schuld nit allein for¬

dere , sonder Würckhlich auff die hinderlassne Mittel von dem Senat Zue Turin

in beschlag und Sequester legen lassen . Ueher welches Wir Zu vernemmen gehabt,

dass Ihr . . . nit vermeinen , das Unnsern Eydtgnösisehen Rechten es ähnlich

seye , eines Mittel under denn Unnserigen in der Frömbde Zu Sequestrieren , son¬

der die rechts anvorderung thun , wo einer Wohnhafft seye . Laut under Unns

habenden Eydtgnossisahen , auch mit Frömbden Verpündteten Fürsten und Ständen

habenden Vorkommnussen , als werde es Unns nicht unbeliebig fallen , den be¬

rührten Meister Wolffgang Meyer , als Unnseren Angehörigen Underthan . . . Zübe-

fehlen , das Er sich , wann Er vermeinte eine billiche ansprach an besagten

Jungen Schwaderauwer Zu füheren , Er sich bey Eüch . . . anmelden solle , allwo

sein verordneter Herr Vogt Lusser , in der Meiner [ ! ] oder Rechtlich Jhme ant¬

worten , dass er sich seines anspruchs nichts zu beklagen haben werde , Auff

welches Wir Eüch . . . in Freünd - Eydtgnössischer Antwort verdeüten , das wir un¬

serseits gar gern sehen , das diser process laut Unnseren habenden Eydtgnössi-

schen Rechten könne volführt werden , so das d . wederer partei kein torto ge¬

schähe , und also der ansprächer sich wohl bey Eüch umb sein füherente Schuld

anmelden solle ; Finden aber auch anbey Rathsamb dass beste . . . Mittel darzu

seyn , so das Jhr . . . diss handeis halben eine satsamme bericht an den Senat

zu Turin abgehen lassen , Mitlest dessen wir Nit Zweifflen der Sequester auff-

gehebt , und Meyer , wann Je Er etwas Zu beziehen verhoffete Necessario sein

Recht (vorbedeüter dingen ) processieren müeste , dis ist , so Wir Eüch . . . in

bester Wohlmeinung . . . entsprechen können . "

"Copta  de * BeantcooAtungAAchAelben, aui Alton.̂ undenm 24. ApAüULen  7 777 an
unn&eA Ohnt abgangen, &o 1mA. an Statt und Ambt QUtandzn , Jidoch aboA allnin
an dtt Mein Gnädigen HeAAen von den Statt gehöret . "

Kopie . Mit Dorsualnotiz von gleicher Hand.
AH 46 , 14- 15 - Blatt 15r leer
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